
DIE LINKE. Sachsen 
Landesvorstand 

B 5 – 045 
 
ÄA Vorschlag für eine Geschäftsordnung des Landesverbandes 
Beschluss aus der Landesvorstandssitzung vom 06. November 2015 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Landesvorstand der LINKEN Sachsen beschließt die 
Geschäftsordnung für den Landesvorstand mit folgenden  
Punkten: 
 
1.  Unter Punkt 13: In Verantwortung der 
Landesgeschäftsführerin sind den Landesvorstandsmitgliedern 
und den SprecherInnen  des Landesrates sowie den ständigen 
Gästen (Punkt 7) spätestens vier Tage vor der entsprechenden 
Sitzung über E-Mail alles Beschluss- und Informationsvorlagen 
und Anträge zugänglich zu machen.  
 
2. Unter Punkt 13: Vorlagen mit langfristiger Bedeutung müssen 
sieben Tage vorher vorliegen. 

Politische Botschaft: 
 

 

Maßnahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit: 
 

 
Veröffentlichung im Internet (www.dielinke-sachsen.de) 
 

Den Beschluss sollen erhalten: 
 

Landesvorstandsmitglieder, Landesratsmitglieder, 
Kreisvorsitzende, Ortsvorsitzende, sächsische Mitglieder im 
Bundesausschuss, Fraktionsvorstand der Fraktion DIE LINKE im 
Sächsischen Landtag, Pressesprecher der Fraktion DIE LINKE im 
Sächsischen Landtag; Fraktionsgeschäftsführer der Fraktion DIE 
LINKE im Sächsischen Landtag, Landesparteitagsdelegierte, 
sächsische Bundesparteitagsdelegierte, Landesweite 
Zusammenschlüsse, Jugendkoordinator 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Mit einer Fürstimme und einer Enthaltung   abgelehnt 
 
 
f.d.R.         Dresden, den 6. November 2015 

 
Antje Feiks - Landesgeschäftsführerin 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
 
erfolgt mündlich 
 

http://www.dielinke-sachsen.de/

